
Allgemeine Geschäftsbedingungen – 
Besonderer Teil Einzelleistungen

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der eLeDia GmbH, Am Treptower
Park 75, D - 12435 Berlin (nachfolgend „eLeDia“ genannt), können über die Druckfunkti-
on des Browsers des Kunden zum späteren Lesen ausgedruckt werden. Es besteht zu-
dem die Möglichkeit, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen herunterzuladen und auf
dem eigenen Computer zu speichern oder zu einem späteren Zeitpunkt unter der URL 
www.eledia.de abzurufen. 

§ 1 Vertragsgegenstand

eLeDia erbringt unter dem vorliegenden Besonderen Teil „Einzelleistungen“ Leistungen, die
im Rahmen der LV im Einzelnen zu beschreiben sind.

§ 2 Anforderungsermittlung

2.1 eLeDia und der Kunde werden zunächst - soweit in der LV vereinbart - auf Grundla-
ge der bei dem Kunden bestehenden Erwartungen und Anforderungen in einer ersten Be-
sprechung oder je nach Umfang und im Ermessen von eLeDia in einem gemeinsamen Work-
shop/Besprechung eine grobe gemeinsame Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse durchführen.

2.2 Der Kunde stellt im Rahmen der Besprechung fachlich kompetente und hinsichtlich der
Zusammenarbeit vertretungsbefugte Ansprechpartner zur Verfügung.

2.3 Der Kunde hat die zur Anforderungsermittlung erforderlichen Informationen und
Unterlagen kostenfrei zur Verfügung zu stellen, soweit diese hierzu erforderlich sind. Hierbei
handelt es sich um eine Hauptleistungspflicht.

2.4 Auf Grundlage der Ergebnisse der Besprechung wird bei zu diesem Zeitpunkt positi-
ver Machbarkeitsprognose durch ELeDia, je nach Wunsch des Kunden und soweit für die je-
weilige Einzelleistung erforderlich, ein Pflichtenheft entweder durch eLeDia (§ 3) oder durch
den Kunden selbst (§ 4) erstellt. Das Pflichtenheft beschreibt den Leistungsumfang der von
dem eLeDia zu erstellenden bzw. anzupassenden Software.

2.5 Haben die Parteien bereits vor Fertigung des Pflichtenheftes eine Einigung auf eine
Vergütung getroffen oder einen Rahmen für eine Vergütung festgelegt, so steht dies unter
dem Vorbehalt, dass nach der Fertigstellung des Pflichtenheftes der Aufwand für eLeDia
dem Aufwand, der der Vergütungsabrede vor Erstellung des Pflichtenheftes zu Grunde ge-
legten Aufwand entspricht. Andernfalls werden sich die Parteien auf Grundlage der bereits
vereinbarten Konditionen auf eine dem Mehraufwand angemessene Vergütung einigen. Die
Rechte aus § 650 BGB bleiben hiervon unberührt.

§ 3 Pflichtenhefterstellung durch eLeDia 

3.1 eLeDia erstellt für den Kunden auf Grundlage der Anforderungsermittlung nach § 2
ein Pflichtenheft gemäß den nachfolgenden Regelungen dieses Paragraphen, insofern diese
Leistung in der LV vereinbart ist.

3.2 eLeDia berät den Kunden hinsichtlich der dortigen Anforderungen und Erwartungen
an die zu erstellende Anwendung gewissenhaft und unter Berücksichtigung aktueller Er-
kenntnisse auch in pädagogischer und didaktischer Hinsicht.

3.3 eLeDia wird in diesem Zusammenhang die Aufgabenstellung sowie den Ist- und
Soll-Zustand für die vertragsgegenständliche Anwendung analysieren und beschreiben, wo-
bei das daraus resultierende Pflichtenheft als Aufgabenbeschreibung für die anschließende
Umsetzung durch eLeDia tauglich ist. eLeDia wird sich im Zuge der Erstellung des Pflichten-
hefts mit den Kunden abstimmen. § 2.3 gilt bei der Erstellung des Pflichtenheftes entspre-
chend.

3.4 eLeDia wird den Kunden entsprechend benachrichtigen, wenn gemachte Vorschläge
oder Vorgaben fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig oder nicht durchführbar sind. 

3.5 Im Pflichtenheft erfolgt nach Abstimmung zwischen den Parteien auch eine detail-
lierte Terminplanung hinsichtlich einzelner Realisierungsschritte bis zur abnahmefähigen
Fertigstellung.
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3.6 Während der Erstellung des Pflichtenheftes fin-
det jeweils bei der Erreichung von technisch abgrenzba-
ren Meilensteinen eine Besprechung über das bisherige
Arbeitsergebnis mit dem Kunden statt. Der Kunde ver-
pflichtet sich, über Änderungsvorschläge von eLeDia in-
nerhalb einer angemessenen Überlegungsfrist zu ent-
scheiden und eLeDia mitzuteilen, ob die Erstellung des
Pflichtenheftes mit oder ohne den Änderungen fortge-
setzt werden soll. eLeDia kann eine angemessene Erhö-
hung der Vergütung und zudem - soweit vereinbart -
eine Verlängerung der Erstellungsfrist für das Pflichten-
heft verlangen, soweit eine Änderung erforderlich ist.

3.7 Der Kunde wird das Pflichtenheft nach Übergabe
durch eLeDia unverzüglich, spätestens innerhalb von
zwei Wochen, prüfen und abnehmen. Offensichtliche
Mängel sind bei der Abnahme zu rügen und in einem Ab-
nahmeprotokoll festzuhalten. Eine Abnahme darf nicht
wegen unbeachtlicher Mängel verweigert werden und gilt
nach Ablauf eines Zeitraumes von vier Wochen ab Über-
gabe als erteilt.

3.8 Die Rechte an dem erstellten Pflichtenheft lie-
gen bei dem Kunden und werden mit vollständiger Zah-
lung der hierfür fälligen Vergütung, ohne dass eine wei-
tere Erklärung hierzu notwendig ist, an den Kunden
übertragen.

§ 4 Pflichtenhefterstellung durch den Kunden

Ist ein Pflichtenheft aufgrund der Komplexität der zu er-
bringenden Einzelleistung erforderlich und von dem Kun-
den zu erstellen, so gelten folgende Regelungen:

4.1 eLeDia übernimmt in diesem Fall keinerlei Haf-
tung und Verantwortlichkeit für die Tauglichkeit und den
Inhalt des Pflichtenhefts. Stellt sich heraus, dass die
Vorgaben des Pflichtenhefts nicht ausreichend oder nicht
umsetzbar sind, weist eLeDia den Kunden darauf hin.
Verzögerungen oder Erweiterungen des Leistungsumfan-
ges, die durch notwendige Nachbesserungen des Pflich-
tenhefts entstehen, gehen zu Lasten des Kunden und
sind gesondert zu vergüten. Unterstützungsleistungen
bei der Erstellung, Nachbesserung und Ergänzung des
Pflichtenheftes wird eLeDia nur aufgrund eines geson-
dert abzuschließenden Beratervertrages gegen Entgelt
übernehmen.

4.2 Auf Grundlage des Pflichtenheftes werden die
Parteien sodann gemeinsam einen verbindlichen Projekt-
plan für die Umsetzung abstimmen, der als Anlage zu
dem vorliegenden Vertrag genommen wird.

§ 5 Verzögerungen / Lieferung 

5.1 Sich etwaig abzeichnende Verzögerungen oder
Probleme bei der Leistungserbringung hat eLeDia unver-
züglich gegenüber dem Kunden anzuzeigen, wobei die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Verzögerung

mitzuteilen sind.

5.2 eLeDia hat einen Anspruch auf Verlängerung
vereinbarter Termine oder Fristen, wenn bei Vertrags-
schluss oder unter Zugrundelegung des Pflichtenheftes
aus der Sicht eines fachkundigen Dritten nicht absehbar
war, dass die vereinbarte Leistung einen erheblichen
zeitlichen Mehraufwand bedingt. Dies gilt erst recht,
wenn unter Zugrundelegung des Kenntnisstandes bei
Vertragsschluss oder Erstellung des Pflichtenheftes un-
vorhersehbare Erschwernisse in der Betriebssphäre des
Kunden gegeben sind oder dieser seinen (Mitwirkungs-)
Pflichten nicht nachgekommen ist und es hierdurch zu
Verzögerungen kommt. 

5.3 Zeitlicher Mehraufwand, der durch die nachträg-
liche Anpassung des Pflichtenhefts entsteht oder durch
den Wunsch des Kunden auf nachträgliche Änderungen
oder Erweiterungen des Vertragsumfangs gemäß § 8 be-
dingt entsteht, lässt getroffene Terminabsprachen ohne
weiteres entfallen, sofern nicht schriftlich eine andere
Regelung zwischen den Parteien getroffen wird. Die Ter-
mine verlängern sich um eine der Verzögerung entspre-
chende Zeitspanne.

§ 6 Nutzungsrechte / Schutzrechte Dritter an
erstellter Software

6.1 eLeDia liefert dem Kunden vertragsgemäß er-
stellte Software oder Softwareteile auf einem Datenträ-
ger in der in der LV geregelten Art und Weise und mit
den dort vereinbarten Nutzungsrechten.

6.2 eLeDia steht dafür ein, dass die von eLeDia er-
stellte Software im Bereich der Bundesrepublik Deutsch-
land frei von Schutzrechten Dritter ist, die die vertragli-
che Nutzung bzw. Verwertung einschränken oder aus-
schließen.

6.3 Behaupten Dritte eine Verletzung ihnen zuste-
hender Rechte, kann eLeDia dem Kunden die Nutzung
oder Verwertung der betroffenen Erstellungsprodukte
mit sofortiger Wirkung untersagen. Gleichzeitig ist eLe-
Dia in diesem Umfang dann verpflichtet, nach ihrer Wahl
entweder die betroffenen Erstellungsprodukte in der
Weise zu ändern oder zu ersetzen, dass sie nicht mehr
unter das behauptete Schutzrecht fallen, jedoch weiter
dem vorliegenden Vertrag entsprechen, oder das Recht
zu erwerben, die betroffenen Erstellungsprodukte unein-
geschränkt und ohne zusätzliche Kosten für den Kunden
zu nutzen.

6.4 Der Kunde wird eLeDia unverzüglich schriftlich
benachrichtigen, wenn gegen ihn Ansprüche Dritter we-
gen behaupteter Verletzungen von deren Schutzrechten
geltend gemacht werden. Er hat eLeDia auf erstes An-
fordern die Prozessführung zu übertragen.
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§ 7 Fernzugriff

Sofern der Kunde Einzelleistungen wünscht, die auf ei-
nem bei dem Kunden verorteten System erbracht wer-
den sollen, hat der Kunde ELeDia, soweit erforderlich,
auf Anforderung einen Remote-Zugriff auf einen zu spe-
zifizierenden Entwicklungsrechner bzw. den Rechner zu
ermöglichen, auf dem die anzupassende Software instal-
liert ist. 

§ 8 Änderungen des Vertragsumfangs durch
den Kunden / Stillstand der Arbeiten

8.1 Der Kunde ist jederzeit berechtigt, Änderungen
an dem Leistungsumfang zu verlangen. eLeDia wird die-
sen Änderungen Rechnung tragen, sofern diese für sie
tatsächlich und technisch machbar sind.

8.2 Resultiert aus den gewünschten Änderungen ein
Minderaufwand für eLeDia, so wird dieser Minderauf-
wand einem Zeitkonto gutgeschrieben, welches bei künf-
tigen Beauftragungen durch den Kunden im Ermessen
des Kunden bei bestehenden Verfügbarkeiten von eLeDia
eingesetzt werden kann.

8.3 Sofern durch Änderungswünsche seitens des
Kunden ein Mehraufwand entsteht, hat eLeDia ab Zu-
gang der Anfrage des Kunden diesem innerhalb einer
dem Änderungsverlangen angemessenen Reaktionszeit,
die werktäglich (Mo-Fr) nicht unter 48 Stunden beträgt,
mitzuteilen, dass zusätzliche Kosten entstehen und ein
Angebot für eine solche Zusatzbeauftragung zu unter-
breiten. Der Kunde hat seinerseits binnen drei Werkta-
gen ab Zugang des Angebotes eLeDia mitzuteilen, ob
das Angebot angenommen wird oder nicht. Nimmt der
Kunde das Änderungsangebot nicht oder nicht fristge-
recht an, wird die Leistung ohne Berücksichtigung des
Änderungswunsches gemäß der Vorgaben des bestehen-
den Pflichtenheftes fertig gestellt. Für die Dauer der Prü-
fung des Änderungsverlangens bei den Parteien ruht die
Leistungsverpflichtung von eLeDia, entsprechende Fris-
ten, Fertigstellungstermine und Projektpläne verschie-
ben sich entsprechend.

8.4 Sofern sich bei Annahme des Änderungsverlan-
gens Auswirkungen auf den Projektplan, insbesondere
auf vereinbarte Fristen, Fertigstellungstermine und Pro-
jektpläne ergeben, hat eLeDia dies unverzüglich gegen-
über dem Kunden mitzuteilen. Im Zuge der Mitteilung
sind die sich aus der Änderung ergebenden Änderungen
des Projektplans mitzuteilen.

8.5 Eine über zwei Stunden hinausgehende Prüfung
des Änderungsverlangens durch eLeDia ist durch den
Kunden entsprechend der für die bereits vereinbarten
Leistungen zu zahlenden Vergütung pro angefangener
Stunde zusätzlich zu vergüten. Der entsprechende Stun-
densatz ergibt sich aus der LV.

8.6 Soweit eLeDia bei für Prüfverlangen erforderli-
chem oder ungeachtet dessen von dem Kunden ge-
wünschtem Stillstand der Arbeiten die für das Projekt
eingesetzten Mitarbeiter nicht anderweitig beschäftigen
kann, ist der Besteller verpflichtet, diese Wartezeiten
dem Unternehmer mit 70% der vereinbarten Vergütung
zusätzlich zu vergüten.

§ 9 Installation, Basiskonfiguration, Adminis-
tration

9.1 Soweit eine Installation und Lauffähigmachung
der in der LV vereinbarten Soft- und/oder Hardware ver-
einbart ist, erfolgt dies im Ermessen von eLeDia entwe-
der auf der Hardware des Kunden in dessen Geschäfts-
räumen oder dessen Rechenzentrum vor Ort oder per
Fernzugriff. Wünscht der Kunde ausdrücklich eine Leis-
tungserbringung vor Ort, so fallen die in der LV beziffer-
ten Zusatzkosten an. Sind dort keine Zusatzkosten spe-
zifiziert, gilt der in der LV vereinbarte Stundensatz pro
angefangener Stunde einschließlich Reisezeiten und es
sind zudem üblicherweise anfallende Reise-, Bewirtungs-
und Übernachtungskosten zu erstatten.

9.2 Ist in der entsprechenden LV eine Anbindung an
die kundeneigene Authentifizierungssoftware verein-
bart,  verpflichtet sich der Kunde, eLeDia hierfür sämtli-
che benötigten Informationen und Zugänge/Zugriffs-
rechte zu den kundeneigenen Systemen auf Anfrage sei-
tens eLeDia unverzüglich zur Verfügung zu stellen. So-
lange die entsprechenden Informationen und
Zugänge/Zugriffsrechte eLeDia nicht zur Verfügung ste-
hen, besteht für eLeDia keine Verpflichtung zur Leis-
tungserbringung.

9.3 Sofern in der entsprechenden LV eine Basiskon-
figuration der kundenseitigen Software vereinbart ist,
schuldet eLeDia dem Kunden eine im Rahmen des tech-
nisch Möglichen zumutbare Optimierung der Systemein-
stellungen und –prozesse der Software. Der Kunde ver-
pflichtet sich, eLeDia hierfür sämtliche benötigten Infor-
mationen und Zugänge/Zugriffsrechte zu den kundenei-
genen Systemen auf Anfrage seitens eLeDia unverzüg-
lich zur Verfügung zu stellen. Solange die entsprechen-
den Informationen und Zugänge/Zugriffsrechte eLeDia
nicht zur Verfügung stehen, ist eine Vornahme der Ba-
siskonfiguration seitens eLeDia nicht zu besorgen. Die
konkrete Leistungsverpflichtung im Rahmen des Ser-
vices 'Administration' regelt die LV.

§ 10 Kundenseitig einzuhaltende Spezifikatio-
nen / Pflichten des Kunden / Freistellung

10.1 Die Anforderungen an die von dem Kunden auf
seine Kosten vorzuhaltende Soft- und Hardwareumge-
bung oder von diesem sonst zur Leistungserbringung zu
erbringenden bzw. einzuhaltenden Voraussetzungen er-
geben sich aus der Anlage „Kundenanforderungen Hos-
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ting auf Kundensystemen“. Die Beschaffung und funkti-
onsfähige Bereitstellung der dort genannten Hard- und
Software ist Sache des Kunden. Im Falle eines Updates
sind durch den Kunden ggf. die erforderlichen Voraus-
setzungen am Server (Betriebssystem, Serversoftware,
Datenbank, PHP) für ein Update zu schaffen. Der Kunde
kann eLeDia mit der Schaffung der Voraussetzungen be-
auftragen. Diese Leistung wird zum vereinbarten Stun-
densatz in Rechnung gestellt. 

10.2 Der Kunde wird eLeDia die zur Leistungserbrin-
gung erforderlichen Unterlagen und Informationen sowie
darüber hinaus gegebenenfalls erforderlichen Zutritt zu
Räumen, Zugriff auf Personal und Geräte unverzüglich
und kostenfrei zur Verfügung stellen. Die Vertragspart-
ner werden im Einzelfall Einvernehmen darüber erzielen,
wann und in welcher Weise diese Mitwirkungsleistungen
des Kunden zu erbringen sind. Ihr Umfang richtet sich
nach der Art der zu erbringenden Leistungen und den
hierzu getroffenen Festlegungen der Parteien, zum Bei-
spiel in der LV oder einem Pflichtenheft. eLeDia ist ver-
pflichtet, Mitwirkungsleistungen des Kunden möglichst
frühzeitig anzufordern, soweit die Parteien nicht in ei-
nem Projekt- oder Terminplan bereits entsprechende
Zeitpunkte vorgegeben haben.

10.3 Der Kunde ist ferner, soweit dies für die Leis-
tungserbringung erforderlich ist, zur kostenfreien Bereit-
stellung von Testdaten verpflichtet, die hinsichtlich Um-
fang, Struktur und Ausgestaltung für die zukünftige Nut-
zung repräsentativ sind. Einzelheiten hinsichtlich der ge-
nauen Ausprägung der erforderlichen Testdaten und de-
ren Umfang gibt eLeDia im Bedarfsfall vor, wenn dies im
Pflichtenheft nicht bereits geregelt ist.

10.4 Der Kunde garantiert eLeDia, dass die von ihm
eLeDia im Rahmen der oder zur Leistungserbringung zur
Verfügung gestellten Unterlagen, Informationen oder
Testdaten nicht in Rechte Dritter eingreifen. Sollten Drit-
te gegenüber eLeDia insoweit Ansprüche gleich welcher
Art geltend machen, so stellt der Kunde eLeDia ver-
schuldensunabhängig von jedweden Ansprüchen – ein-
schließlich Rechtsverfolgungskosten – auf erstes Anfor-
dern frei. eLeDia wird den Kunden über die Geltendma-
chung entsprechender Rechte unverzüglich informieren. 

§ 11 Dokumentation

eLeDia schuldet bei Eigenentwicklungen und insofern
nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, keine Ent-
wicklungs- sondern lediglich eine Benutzerdokumentati-
on.

§ 12 Abnahme / Abnahmefiktion / Mängelbesei-
tigung / Gewährleistungsbeschränkung

12.1 eLeDia gewährleistet, dass die vertragsgegen-
ständlichen Leistungen dem vertraglich vereinbarten

Zweck und den Anforderungen des Pflichtenheftes ent-
sprechen und keine Mängel aufweisen. 

12.2 Der Kunde wird nach Leistungserbringung durch
eLeDia (Übergabe der Software oder lauffähiger Installa-
tion) unmittelbar, spätestens innerhalb von drei Werkta-
gen, mit Abnahmetests beginnen. Entspricht die Leis-
tung mangelfrei dem Pflichtenheft oder ist die
Software/Hardware lauffähig installiert, so erklärt der
Kunde unverzüglich schriftlich die Abnahme. Die Parteien
vereinbaren für die Durchführung der Abnahmetests
einen Zeitraum von zwei Wochen. eLeDia wird den Kun-
den bei der Durchführung von Tests unterstützen. Wäh-
rend der Abnahmetests festgestellte nicht wesentliche
Abweichungen von den vertraglich festgelegten Anforde-
rungen berechtigen den Kunden nicht zur Verweigerung
der Abnahme. Diese nicht wesentlichen Abweichungen
werden in der schriftlichen Abnahmeerklärung als Män-
gel festgehalten.

12.3 Erklärt der Kunde innerhalb von 4 Wochen nach
Leistungserbringung durch eLeDia die Abnahme nicht
und hat er in der Zwischenzeit auch keine wesentlichen
Mängel an eLeDia schriftlich mitgeteilt, so gilt die Soft-
ware bzw. Leistung als abgenommen. 

§ 13 Gewährleistung

13.1 eLeDia gewährleistet, dass die Leistung den
vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht.

13.2 Die Dauer der Gewährleistung beträgt, wenn
der Kunde Unternehmer ist, 12 Monate und, wenn der
Kunde Verbraucher ist, 24 Monate. Sie beginnt mit der
Abnahme, bei trennbaren und abschließend prüfbaren
Teilleistungen mit der Abnahme der jeweiligen Teilleis-
tung mit Wirkung für diese. 

13.3 Die Geltendmachung von Schadensersatz ist da-
durch nicht ausgeschlossen. Von dem Kunden mitgeteilte
Mängel wird eLeDia umgehend beseitigen, sofern eine
vertragswidrige, nicht unerhebliche Gebrauchsbeein-
trächtigung vorliegt und die Beseitigung keinen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert. Bedienungsfehler lö-
sen keine Beseitigungspflicht aus. Stellt sich bei einer
Überprüfung durch eLeDia heraus, dass kein Fehler oder
aber ein Bedienungsfehler vorlag, ist eLeDia berechtigt,
dem Kunden die Kosten für die Überprüfung je angefan-
gener Stunde gemäß des in der Leistungsvereinbarung
genannten Stundensatzes in Rechnung zu stellen. 

13.4 eLeDia kann die Mängelbeseitigung nach eige-
ner Wahl an der installierten Software vornehmen oder
eine fehlerfreie Version installieren. Im letzteren Fall
übergibt eLeDia dem Kunden eine abstrakte Beschrei-
bung erfolgter Programmänderungen oder Aktionen.

13.5 Der Kunde ist verpflichtet, von ihm behauptete
Mängel, eLeDia zum Zwecke der Beseitigung nachzuwei-
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sen und gegebenenfalls zu reproduzieren.

13.6 Durch jegliche von dem Auftraggeber oder von
Dritten ohne vorherige Zustimmung von eLeDia vorge-
nommene Änderung an der Software, der von eLeDia
entwickelten Software oder der Soft- oder Hardwareum-
gebung, auf der die Software installiert ist (zum Beispiel
Betriebssystem, Datenbank, PHP, Webserversoftware),
erlischt die Gewährleistungsverpflichtung von eLeDia.

§ 14 Vergütung

Die Vergütung für die vertragsgegenständlichen Leistun-
gen wird in der LV und deren Anlagen geregelt. Soweit
nicht ausdrücklich geregelt, verstehen sich sämtliche
Preise exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§ 15 Widerruf seitens eines Verbrauchers

15.1 Widerruf/Frist

Sofern es sich um ein Fernabsatzgeschäft mit einem
Verbraucher handelt, kann dieser seine Vertragserklä-
rung innerhalb von zwei Wochen (sofern eine gesonderte
Widerrufsbelehrung in Textform vor Vertragsschluss aus-
gehändigt wird, ansonsten beträgt die Widerrufsfrist 1
Monat) ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Er-
halt dieser Belehrung in Textform, bei Fernabsatzverträ-
gen (§ 312 b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die Erbringung
von Dienstleistungen jedoch nicht vor Vertragsschluss
und auch nicht vor Erfüllung eLeDias Informationspflich-
ten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1
Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV; bei Verträgen im elektroni-
schen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB) je-
doch nicht vor Erfüllung eLeDias Pflichten gemäß § 312e
Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

eLeDia GmbH: Am Treptower Park 75, D-12435 Berlin 
Fax +49 (0) 30 50 59 08 60 
oder per E-Mail: info@eledia.de

15.2 Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

15.3  Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn eLeDia mit der Aus-
führung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustim-
mung des Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist be-
gonnen hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst
hat.

§ 16 Wohlverhaltensklausel

Die Parteien verpflichten sich, alle Handlungen zu unter-
lassen, die geeignet sind, dem Ruf der jeweils anderen
Partei Schaden zuzufügen. 

§ 17 Vertraulichkeitsvereinbarung

16.1 Die Parteien verpflichten sich auch über das
Ende der Laufzeit des Vertrages hinaus, alle ihnen von
der jeweils anderen Partei bekannt gewordenen vertrau-
lichen Informationen vertraulich zu behandeln. Vertrauli-
che Informationen sind alle Aussagen, Erkenntnisse, Da-
ten und Unterlagen, die ausdrücklich von einer Partei als
vertraulich bezeichnet werden. Vertraulich sind auch
Verkörperungen vertraulicher Informationen (Nieder-
schriften, Datenträger, etc.) einschließlich der ggf. über-
setzten Fassungen vertraulicher Informationen. Als nicht
mehr vertraulich und frei verwertbar gelten Informatio-
nen, die von der anderen Partei freigegeben, zu einem
späteren Zeitpunkt veröffentlicht, öffentlich bekannt
oder der jeweils anderen Partei auf anderem Wege
rechtmäßig zugänglich gemacht werden. Vertraulich ist
eine Information ferner dann nicht mehr, wenn die je-
weils andere Partei ihr Einverständnis zur Weitergabe
der Information erteilt. Vertrauliche Informationen sind
unter Verschluss zu halten. Die Parteien dürfen vertrauli-
che Informationen eigenen Mitarbeitern und Dritten nur
dann zur Verfügung stellen, wenn dies zur Durchführung
ihrer Tätigkeit erforderlich ist und mit diesen eine geeig-
nete Verschwiegenheitsvereinbarung besteht. Die Partei-
en haben alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um
eine Kenntnisnahme vertraulicher Informationen durch
unbefugte Dritte zu verhindern.

16.2 Die Parteien haben nach Beendigung der Leis-
tungserbringung alle vertraulichen Informationen zu lö-
schen und dies gegenüber der anderen Partei zu bestäti-
gen oder die vertraulichen Informationen an die jeweils
andere Partei herauszugeben.

§ 18 Haftungsbeschränkung

18.1 eLeDia haftet dem Kunden gegenüber für Schä-
den, die diesem aus Verzug entstehen. 

18.2 Die Haftung aus dem ersten Absatz erstreckt
sich auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und leichte Fahr-
lässigkeit bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten,
auf deren ordnungsgemäßer Erfüllung der Kunde regel-
mäßig vertrauen darf, nicht aber auf Vermögensschäden
aus dem Verlust kundenseitiger Daten oder Datenbe-
stände.

Stand: Februar 2011


